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Ihr  Antrag nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz  

 
████████ ▍███████ ▍▍
 
Ihr Schreiben an die Sozialbehörde vom 04.04.2021 ist mir  zuständigkeitshalber mit der Bitte um 
Beantwortung zugeleitet worden. Darin beantragen Sie die Übersendung einer Liste aller Organi-
sationen, die in Hamburg als Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII anerkannt sind.   
 
Diese  Liste,  die  Sie  am  bereits  per  E-Mail  am  08.04.2021  über  das  Funktionspostfach  landesju-
gendamt-anerkennungsverfahren@soziales.hamburg.de  erhalten haben, übersende ich Ihnen hiermit 
noch einmal. 
 
Gemäß § 13 Abs. 6 S. 1 HmbTG können Gebühren, Zinsen und Auslagen nach dem Gebühren-
gesetz vom 5. März 1986 (HmbGVBl. S. 37), zuletzt geändert am 14. Dezember 2010 
(HmbGVBl. S.  667), in der jeweils geltenden Fassung erhoben werden.  
Die Gebühren betragen gem. Ziffer 1.1.1 der Anlage zur Gebührenordnung für Amtshandlungen 
nach  dem  Hamburgischen  Transparenzgesetz  (HmbTGGebO)  zwischen  30  und  250  Euro  zzgl. 
anfallender Auslagen. Diese Auskunft ist gebührenfrei.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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